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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Verantwortung 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) Keine Einwände. 
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Verantwortung 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.) 

 
 
   
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) Keine Einwände. 
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Verantwortung 
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   1.) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) Keine Bedenken. 
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Verantwortung 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1.) 

 
 
 

     2.) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) Keine Bedenken. 
 
 
2.) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men und beachtet. In der Begründung und der 
Planzeichnung ist bereits ein entsprechender Hin-
weis vorhanden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinde Nebel, 
DRV als Eigentümer 



GEMEINDE NEBEL  29.06.2023 
6. Änderung des Flächennutzungsplans der Inselgemeinden Nebel, Norddorf und Wittdün „Insel Amrum“  
Stellungnahmen zur Erneuten Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vom 23.03. bis zum 24.04.2023 
 

-5- 

Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Verantwortung 

5 
 
 
 
 
 
 
 
      

1.) 
 
 

2.) 
 
    3.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) Keine Bedenken. Genehmigung des Antrags auf 
Waldumwandlung wird in Aussicht gestellt. 
 
2.) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men und beachtet. 
 
3.) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men und beachtet. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRV als Eigentümer 
 
 
DRV als Eigentümer 
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Verantwortung 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   1.) 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men und beachtet. In der Begründung und der 
Planzeichnung ist bereits ein entsprechender Hin-
weis vorhanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinde Nebel, 
DRV als Eigentümer 
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Verantwortung 

7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.) 
     
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) Keine Anregungen, Einwände oder Bedenken. 
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Verantwortung 

7.2 
 
 
 
   2.) 
 
 
 
 
  3.) 
 
 
 
 
 
  4.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
2.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
3.) Die Villa Düneneck (BT 13), wurde 1991 als Einfamilienhaus 
genehmigt. Um eine Veräußerung des Gebäudes durch die DRV 
an einen Investor und dessen Nutzungsinteressen entgegenge-
steuert, wird das Gebäude auf Bestreben der Gemeinde Nebel 
in den Geltungsbereich des B-Plan 18 aufgenommen und als 
SO3 „Kinderfachklinik“ festgesetzt. Um die Nutzung des Gebäu-
des an den Betrieb der Kinderfachklinik zubinden, sind dort nur 
Gebäude und Wohnungen für die Unterbringung von Personal 
der Fachklinik zulässig.  
Da somit ein Übergang von einer Wohnnutzung hin zu einer 
Sondergebietsnutzung erfolgt, bezieht sich der Bestandschutz 
nur auf die ursprünglich genehmigte Nutzung.  
 
Der Bestand der Villa Düneneck soll in seiner derzeitigen Art und 
Maß der Nutzung gesichert werden, daher umschließt im Son-
dergebiet SO3 „Kinderfachklinik“ das Baufenster den Bestand 
der Villa Düneneck vollständig. Zudem sind aufgrund der Lage 
innerhalb der Dünenlandschaft im südlichen Plangebiet keine 
Erweiterungen der Bauflächen erwünscht und werden somit 
ausgeschlossen.  
 
Die Begründung wird auf Seite 22 wie folgt geändert: 
 
Sondergebiet SO3 
Die Villa Düneneck (BT 13), wurde 1991 als Einfamilienhaus 
genehmigt und wird im Bestand von der Fachklinik als Wohnge-
bäude für das Klinikpersonal genutzt. Um eine Veräußerung des 
Gebäudes durch die DRV an einen Investor und dessen Nut-
zungsinteressen entgegengesteuert, wird das Gebäude in den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 18 aufgenommen und 
als SO3 „Kinderfachklinik“ ausgewiesen. Um die Nutzung des 
Gebäudes an den Betrieb der Kinderfachklinik zubinden, sind 
dort nur Gebäude und Wohnungen für die Unterbringung von 
Personal der Fachklinik zulässig. 
 
 
4.) Der Hinweis wird beachtet. Die Umweltberichte werden in die 
jeweilige Begründung integriert.   
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Verantwortung 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    1.) 
 
      
 
    2.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) Keine Bedenken. 
 
 
2.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Verantwortung 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
    1.) 
 

 
 

    2.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 
2.) Der Hinweis wurde bereits berücksichtigt. 
Die Belange der Wasser- und Schifffahrtsverwal-
tung des Bundes sind im Teil B-Text und in die 
Begründungen zum Bebauungsplan 18 entspre-
chend der Stellungnahme als Hinweis aufgenom-
men. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRV als Eigentümer 
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Verantwortung 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
    1.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men 
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Verantwortung 

10.1 
 
 
 
 
  2.) 

 

 
 

 
 
 
 
2.) Die Aktualität bzw. Validität des vorhandenen Datenmaterials 
ist für die artenschutzrechtliche Prüfung sehr wichtig. Nach 
überwiegender Interpretation der Fachbehörden drohen die 
beurteilungsrelevanten Daten zu veralten, wenn sie älter als fünf 
Jahre sind. Wenn sich seit der Erhebung der Daten die land-
schaftliche Situation und die Zusammensetzung der Biozönosen 
im Betrachtungsraum nicht oder nur wenig verändert hat (kein 
Nutzungs- oder Strukturwandel, keine wesentliche Veränderung 
von Standortbedingungen), kann auch bei einem höheren Alter 
der Daten von deren Gültigkeit ausgegangen werden. Eine 
Abstimmung mit der Naturschutzbehörde zur Datengrundlage 
des Umweltberichtes ist mit dem Ergebnis erfolgt, dass die 
Daten gleichwohleine belastbare Beurteilung der gegenwärtigen 
Situation von Fauna und Flora im Wirkbereich des Vorhabens 
gewährleisten. Um die Belange des Artenschutzes zu berück-
sichtigen wird für zukünftige Baumaßnahmen jedoch ergänzend, 
im Teil B-Text und in die Begründungen zum Bebauungsplan 18 
eine Ökologische Baubegleitung als Grünordnerische Festset-
zung aufgenommen. 
 
5.3/III. GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN 
8. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 
5.3.6/ 9.3. Ökologische Baubegleitung 
 
Für jegliche Baumaßnahme, die in die Bodenbeschaffenheit 
eingreift und damit Reptilien oder Amphibien betrifft, ist eine 
ökologische Baubegleitung zu beschäftigen, die für die potentiell 
vorkommenden geschützten Arten die entsprechenden Schutz-
maßnahmen plant, umsetzt und dokumentiert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
tgp, 
Gemeinde Nebel, 
DRV als Eigentümer 
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Verantwortung 

11 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     1.) 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) Keine Anregungen. 
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Verantwortung 

12.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1.) 
 
 
 
 
 
 

   2.) 
 
 

 
3.) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
1.) Keine wesentlichen Bedenken.   
 
 
 
 
2.) Der Hinweis wird beachtet. Die Umweltberichte werden in die 
jeweilige Begründung integriert.   
 
 
 
 
3.) Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Die Belange werden im Teil B-Text und in die Begründungen 
zum Bebauungsplan 18 entsprechend der Stellungnahme als 
Grünordnerische Festsetzung aufgenommen. 
 
5.3/III. GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN 
8. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 

5.3.6/ 9.3. Ökologische Baubegleitung 
 
Für jegliche Baumaßnahme, die in die Bodenbeschaffenheit 
eingreift und damit Reptilien oder Amphibien betrifft, ist eine 
ökologische Baubegleitung zu beschäftigen, die für die potentiell 
vorkommenden geschützten Arten die entsprechenden Schutz-
maßnahmen plant, umsetzt und dokumentiert.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TGP 
Gemeinde Nebel, 
DRV als Eigentümer 
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Verantwortung 

12.2 
 
 
 
 
 
   4.) 
 
 
 
 
   5.) 

 
 
 

6.) 
 
 
   7.) 
 
 
 
   8.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
4.) Die Planung von Holzstegen wird nicht weiterverfolgt. Das 
floristische und faunistische Gutachten wird dahingehend berich-
tigt.  
 
 
 
 
 
5.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
6.) Ein Rückbau der Minigolfanlage ist nicht geplant. Der Um-
weltbericht wird dahingehend berichtigt. 
 
 
7.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
 
8.) Genehmigung des Antrags auf Waldumwandlung wird in 
Aussicht gestellt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
tgp, 
DRV als Eigentümer 
 
 
 
 
Gemeinde Nebel, 
DRV als Eigentümer 
 
tgp, 
DRV als Eigentümer 
 
 
Gemeinde Nebel, 
DRV als Eigentümer 
 
Gemeinde Nebel, 
DRV als Eigentümer 
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Verantwortung 

 
13.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.) 
 
 
 
 
 
 
   2.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) Keine Bedenken. 
 
 
 
 
 
2.) Keine Bedenken. 
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Verantwortung 

13.2 
 
 
 
 
   2.) 
 
 
 
      
 

 

 
 
 
 
 
3.) Keine Bedenken. 
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Verantwortung 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) 
 
 
 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) Keine Bedenken. 
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15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1.) 
 
 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) Keine Bedenken. 
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16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) Es liegt keine Betroffenheit vor. 
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Verantwortung 

17 
 
 
 
 
 
 
 

   1.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) Keine Anregungen oder Bedenken. 
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